
Amtliche Mitteilungen der 
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Die Fachbereichsräte der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften sowie Gesellschafts-
wissenschaften und Philosophie haben gemäß § 44 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) in 
der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 21. Dezember 2010 
(GVBl. I S. 617), zuletzt am 29. August 2011 die folgende Prüfungsordnung beschlossen: 
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I. Allgemeines 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Prüfungsordnung regelt ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen für 
Masterstudiengänge an der Philipps-Universität Marburg vom 13. September 2010 (Amtliche 
Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg, Nr. 52/2010) in der jeweils gültigen Fassung – 
nachfolgend Allgemeine Bestimmungen genannt – Ziele, Inhalte, Aufbau und Gliederung des 
Studiums sowie Anforderung und Verfahren der Prüfungsleistungen im Studiengang „Europa: 
Integration und Globalisierung“ mit dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“. 
 
§ 2 Ziele des Studiums 
(1) Der Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang für Studierende mit 
Bachelorabschlüssen mit rechtswissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher oder 
volkswirtschaftlicher Ausrichtung. Der Masterstudiengang ist ferner ein nicht konsekutiver 
Studiengang für Studierende der Rechtswissenschaften mit 1. Staatsexamen. 
Im Prozess der europäischen Integration und Globalisierung sind die wirtschaftliche 
Verflechtung, die politische Kooperation und die rechtliche Absicherung (Vergemeinschaftung) 
von Regelungsbereichen oft unmittelbar aufeinander bezogen. Im Zentrum des Studiengangs 
stehen daher die wechselseitigen Bezüge und Vermittlungsformen zwischen 
volkswirtschaftlichen, politik- und rechtswissenschaftlichen Aspekten der europäischen 
Integration. Hierbei sollen die Studierenden folgende Kompetenzen erwerben: 
- Aneignung fachspezifischer Kenntnisse über den Prozess der europäischen Integration in 
interdisziplinärer Perspektive 
- Ausbildung analytischer Fähigkeiten, um die Berührungspunkte und Schnittfelder 
wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Integrationsformen systematisch und exemplarisch 
identifizieren zu können 
- Analyse und Bewertung des – teils widersprüchlichen, teils komplementären – Verlaufs der 
europäischen Integration und der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Aspekte der 
Globalisierung 
 
(2) Die Lehr- und Lernformen sind der Ausbildung dieser Kompetenzen verpflichtet. Im Rahmen 
des Studiengangs wird eine den Inhalten angemessene Mischung aus Vorlesungen, Seminaren 
und Formen des Selbststudiums angeboten. 
 
(3) Der Studiengang eröffnet die Möglichkeit, sich mit zentralen wissenschaftlichen 
Kontroversen – über die geeigneten Theorien, Methoden und empirischen Daten zur Analyse 
spezifischer Sachverhalte – auseinander zu setzen und soll die Studierenden befähigen, im 
Anschluss an die Masterarbeit eigenständig zu forschen und/oder ein Promotionsstudium 
aufzunehmen. Dies schließt keineswegs aus, dass die Studierenden durch die Vermittlung von 
Fachwissen oder das internationale Praktikum auch für spezifische Berufsfelder (Ministerien, 
internationale und europäische Organisationen, Parteien und Verbände, NGOs, Medien) 
qualifiziert werden. 
 
(4) Ausbildungsadäquate Tätigkeiten sind in folgenden Berufsfeldern möglich: 
- Europäische Institutionen (z.B. Europäische Kommission, Europäisches Parlament) 
- Internationale Organisationen (z.B. EU-Vertretungen, Botschaften) 
- Verbände, Parteien und Gewerkschaften 
- Europäische Öffentlichkeit/Zivilgesellschaft (z.B. Medien, Think Tanks) 
- Internationale Wirtschaftsunternehmen  
- Wissenschaft (z.B. Universität, Forschungseinrichtungen) 
 
(5) Durch gezielte Schwerpunktbildung, die Auswahl der Wahlpflichtmodule, das Internationale 
Praktikum und insbesondere durch die Masterarbeit können Qualifikationen auf diese 
Berufsfelder hin abgestimmt werden. Intensive Beratung und Betreuung durch die Professorinnen 
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und Professoren der beteiligten Fachbereiche gewährleisten eine hohe fachliche und 
berufsfeldbezogene Ausbildung. 
 
§ 3 Mastergrad 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn in den verschiedenen Studienbereichen alle gemäß § 6 
vorgesehenen Module bestanden sind.  
 
(2) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums gemäß Abs. 1 verleihen die Fachbereiche 
Wirtschaftswissenschaften sowie Gesellschaftswissenschaften und Philosophie den akademischen 
Grad „Master of Arts“. 
 
II. Studienbezogene Bestimmungen 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist der Nachweis des 
Abschlusses eines fachlich einschlägigen Bachelorstudiengangs im Bereich 
„Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre oder Politikwissenschaft“ oder der Nachweis eines 
vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses.  
Ausreichende Kompetenzen über grundlegende volkswirtschaftliche oder 
politikwissenschaftliche oder rechtswissenschaftliche Kenntnisse liegen vor, wenn der 
entsprechende Abschluss 
- mindestens 60 Leistungspunkte entweder in volkswirtschaftlichen oder 
politikwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Fächern sowie den zugehörigen 
Hilfswissenschaften 
oder 
- mindestens 120 Leistungspunkte in volkswirtschaftlichen und politikwissenschaftliche und 
rechtswissenschaftlichen Fächern (in Kombination) beinhaltet. 
Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Abschlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor, ist bei 
einem zugrunde liegenden Bachelorstudium mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten ein 
Nachweis über eine vorläufige durchschnittliche Gesamtnote sowie über mindestens 150 bereits 
erworbene Leistungspunkte zu führen. Eine Einschreibung kann in diesem Fall nur unter dem 
Vorbehalt erfolgen, dass der Nachweis des Abschlusszeugnisses bis zum Ende des 
Vorlesungszeitraums des 1. Fachsemesters geführt wird. 
 
(2) Über die Frage der fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums i. S. des Abs. 1 entscheidet 
die von den Fachbereichsräten bestellte Eignungsfeststellungskommission gemäß § 2 der 
Anlage 5 „Besondere Zugangsvoraussetzungen“. 
 
(3) Über die Frage der Vergleichbarkeit des Hochschulabschlusses i. S. des Abs. 1 entscheidet die 
von den Fachbereichsräten bestellte Eignungsfeststellungskommission gemäß § 2 der Anlage 5 
„Besondere Zugangsvoraussetzungen“. 
 
(4) Die besonderen Zugangsvoraussetzungen regelt Anlage 5. 
 
(5) Besonders leistungsstarken Bachelorstudierenden kann die Absolvierung von Modulen aus 
einem konsekutiven Masterstudiengang nach Maßgabe der vorhandenen Kapazitäten gestattet 
werden. Es können bis zu zwei Basismodule des Masterstudiengangs im Umfang von maximal 
12 LP anerkannt werden. Die erbrachten Leistungen sind im Masterstudiengang auf Antrag unter 
Vorlage entsprechender Nachweise anzurechnen. 
 
§ 5 Studienberatung 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale allgemeine Studienberatung (ZAS) 
der Philipps-Universität Marburg. Die Fachstudienberatung wird in der Regel durch die 
Professorinnen und Professoren oder von beauftragten Personen wahrgenommen.  
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(2) Zur berufspraktischen Orientierung können die Studierenden vor der Auswahl der Institution, 
bei der das Internationale Praktikum absolviert wird, ein Gespräch mit der oder dem Beauftragten 
für Studienberatung führen. 
Weiterhin sollen die Studierenden im Falle eines Auslandsaufenthalts auch ein Gespräch mit der 
oder dem Auslandsbeauftragten führen. 
 
§ 6 Studium: Aufbau, Inhalte, Verlaufsplan und Informationen 
(1) Der Masterstudiengang „Europa: Integration und Globalisierung“ gliedert sich in die 
Studienbereiche Einführungsmodule, Basismodule, Vertiefungsmodule, Ergänzungsmodul, 
Interdisziplinäres Forschungskolloquium, Internationales Praktikum und Masterarbeit.  
 
(2) Der Studiengang besteht aus Modulen, die den verschiedenen Studienbereichen gemäß Abs. 1 
zugeordnet sind. Aus den Zuordnungen der Module, dem Grad ihrer Verbindlichkeit sowie dem 
kalkulierten studentischen Arbeitsaufwand (workload) in Leistungspunkten (LP) ergibt sich 
folgender Studienaufbau:  
 

 
Pflicht (PF) / 
Wahlpflicht 

(WP) 
LP Erläuterung 

Einführungsmodule PF 12  
Öffentliches Recht PF 6 
Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse 
Module im Umfang von PF 6 

Einführung in die Politikwissenschaft PF 6 

2 aus 3 je nach 
Vorkenntnissen 

    
Basismodule PF 36  

Europäisches Recht PF 6  
Völkerrecht PF 6  
International Economics PF 6  
Institutional Economics 
Module im Umfang von WP 6  

Europäische Integration PF 12  
    
Vertiefungsmodule PF 24  

Economic Policy 
Module im Umfang von  WP 12  

Internationale Beziehungen und Internationale 
Politische Ökonomie PF 12  

    
Ergänzungsmodule PF 12  

Politikwissenschaft 
Module im Umfang von WP 12  

Economics 
Module im Umfang von  WP 12  

    
Interdisziplinäres Forschungskolloquium PF 6  
    
Internationales Praktikum PF 12  
    
Masterarbeit PF 18  

Summe  120  
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(3) Die Einführungsmodule sollen die vorausgesetzten fachbezogenen Bachelorabschlüsse 
interdisziplinär ergänzen, d.h. in die fachspezifische Logik der wissenschaftlichen Analyse (die 
erkenntnistheoretischen Annahmen und Methoden) der zu ergänzenden Fächer einführen.  
Die Studierenden besuchen diejenigen Module mit jeweils 6 LP (Einführung in die 
Politikwissenschaft, Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse, Öffentliches Recht), die nicht mit 
ihren Vorkenntnissen übereinstimmen. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) In den Basismodulen werden die fachspezifischen Zugänge zur Analyse der europäischen 
Integration und Globalisierung systematisch entfaltet.  
Die Studierenden besuchen hierzu die Module (jeweils 12 LP):  
- Europäisches Recht und Völkerrecht (Rechtswissenschaften) 
- International Economics sowie ein Wahlpflichtmodul der Institutional Economics 
(Volkswirtschaftslehre)  
- Europäische Integration (Politikwissenschaft)  
 
(5) Die Vertiefungsmodule geben den Studierenden die Gelegenheit, sich mit ausgewählten 
internationalen/globalen Aspekten der europäischen Integration – theoretisch wie exemplarisch – 
auseinander zu setzen.  
Sie besuchen dabei Module (jeweils 12 LP):  
- in Economic Policy  (Volkswirtschaftslehre) 
- das Modul Internationale Beziehungen und Internationale Politische Ökonomie 
(Politikwissenschaft) 
 
(6) Im Bereich der Ergänzungsmodule wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, ihr 
Wissen in einem der beiden Kernbereiche (Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre) nach Ihren 
eigenen Vorstellungen zu ergänzen. Sie wählen hierbei Wahlpflichtmodule aus (jeweils 12 LP):  
- Economics (Volkswirtschaftslehre) oder aus der 
- Politikwissenschaft. 
 
(7) Im studienbegleitenden Modul Interdisziplinäres Forschungskolloquium werden u.a. auch 
allgemeine forschungsstrategische und -technische Fragen diskutiert, um Impulse und 
Hilfestellungen für die Konzeptualisierung und Umsetzung der studentischen Abschlussarbeiten 
zu geben. 
 
(8) Das studienbegleitende Modul Internationales Praktikum erstreckt sich über mindestens 8 
Wochen und ermöglicht es den Studierenden, individuelle Schwerpunkte zu setzen und 
internationale Kontakte zu entwickeln. Weiteres wird in § 11 und Anlage 4 geregelt. 
(9) Die Masterarbeit stellt den Abschluss des Studienprogramms dar. Diese kann interdisziplinär 
sein und von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen aus allen beteiligten Fächern betreut 
werden. 
 
(10) Der Studiengang ist überwiegend forschungsorientiert. 
 
(11) Die beispielhafte Abfolge des modularisierten Studiums wird im Studienverlaufsplan (vgl. 
Anlage 1) dargestellt. 
 
(12) Allgemeine Informationen und Regelungen in der jeweils aktuellen Form sind auf der 
studiengangbezogenen Webseite unter  

http://www.uni-marburg.de/eigl 
hinterlegt. Dort sind insbesondere auch das Modulhandbuch und der Studienverlaufsplan 
einsehbar. Dort ist auch eine Liste des aktuellen Importangebotes des Studiengangs 
veröffentlicht. 
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(13) Die Zuordnung der einzelnen Veranstaltungen zu den Modulen des Studiengangs ist aus dem 
Vorlesungsverzeichnis der Philipps-Universität Marburg, welches auf der Homepage der 
Universität zur Verfügung gestellt wird, ersichtlich. 
 
§ 7 Regelstudienzeit und Studienbeginn 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang „Europa: Integration und Globalisierung“ 
beträgt 4 Semester. Auf Grundlage dieser Prüfungsordnung stellen die Fachbereiche ein 
Lehrangebot sicher, das es den Studierenden ermöglicht, alle zum Bestehen des Studiums 
notwendigen Leistungen einschließlich der Anfertigung der Abschlussarbeit in der 
Regelstudienzeit wahrzunehmen. 

 
(2) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
§ 8 Studienaufenthalte im Ausland 
(1) Ein freiwilliges Auslandsstudium von einem Semester kann ohne Studienzeitverlängerung in 
den Studienverlauf integriert werden. Hierfür ist der Zeitraum des dritten Semesters vorgesehen. 
Die gemäß Studienverlaufsplan (Anlage 1) für diesen Zeitraum vorgesehenen Module sind 
besonders gut geeignet, um an ausländischen Hochschulen absolviert und für das Studium an der 
Philipps-Universität Marburg angerechnet zu werden. 
 
(2) Über verschiedene Zielhochschulen sowie über Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, die 
fachlichen Anforderungen, Anerkennungsmöglichkeiten sowie Fördermöglichkeiten berät die 
Auslandsstudienberatung der Fachbereiche sowie die für das Auslandsstudium zuständigen 
Dienststellen der Philipps-Universität Marburg. 
 
(3) Die Studierenden schließen mit ihrem Fachbereich und der ausländischen Gasthochschule vor 
dem Auslandsaufenthalt einen Studienvertrag (Learning Agreement) ab. In einem solchen 
Learning-Agreement sind das im Ausland zu absolvierende Studienprogramm sowie die bei 
erfolgreichem Abschluss eines Moduls bzw. einer Lehrveranstaltung zu vergebenden 
Leistungspunkte festzulegen. Die Studierenden stimmen zu, das vereinbarte Studienprogramm an 
der Gasthochschule als festen Bestandteil des Studiums zu absolvieren, der Fachbereich rechnet 
die erbrachten Leistungen an. Das Learning Agreement ist für die Beteiligten bindend. Für den 
Abschluss von Learning Agreements ist maßgeblich, dass die anvisierten Lernergebnisse und 
Kompetenzen weitgehend übereinstimmen. Eine Übereinstimmung der Inhalte ist nicht 
erforderlich.  
 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann das Learning-Agreement vor und während des 
Auslandsaufenthaltes auf Antrag der Studierenden im Einverständnis mit dem Fachbereich 
abgeändert bzw. angepasst werden. Die Zustimmung der ausländischen Gasthochschule ist 
erforderlich. 
 
(5) Abweichungen von den im Learning-Agreement getroffenen Vereinbarungen werden 
nachträglich nur dann gestattet, wenn sie von den Studierenden nicht zu verantworten sind und 
eine entsprechende Dokumentation vorgelegt wird. 
 
§ 9 Strukturvariante des Studiengangs 
Der Masterstudiengang „Europa: Integration und Globalisierung“ entspricht der Strukturvariante 
eines „Zwei-Fach-Studiengangs“. 
 
§ 10 Module, Leistungspunkte und Definitionen 
Es gelten die Regelungen des § 10 Allgemeine Bestimmungen. 
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§ 11 Praxismodule und Profilmodule 
(1) Im Rahmen des Masterstudiengangs „Europa: Integration und Globalisierung“ ist kein 
internes Praxismodul gemäß § 6 dieser Prüfungsordnung vorgesehen. Es ist ein externes 
Praxismodul im Studienbereich Internationales Praktikum gemäß § 6 dieser Prüfungsordnung 
vorgesehen. Soweit Studierende trotz Bemühens keine Praktikumsstelle finden, bemüht sich der 
Fachbereich, in einem angemessenen Zeitrahmen eine geeignete externe Praktikumsstelle zu 
vermitteln. Scheitert dieses Bemühen, kann statt dessen ein externes Praktikum durch das 
Absolvieren einer weiteren Modulgruppe ("Politikwissenschaft" oder "Economics") aus dem 
Bereich "Ergänzungsmodule" ersetzt werden. 
Über das Modulhandbuch hinaus werden nähere Bestimmungen für die Durchführung des 
Internationalen Praktikums durch die Praktikumsordnung (Anlage 4) getroffen. 
 
(2) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 11 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 12 Modulanmeldung 
(1) Für Module und Veranstaltungen ist im Einzelfall eine verbindliche Anmeldung erforderlich, 
soweit dies im Modulhandbuch angegeben ist. 
 
(2) Das Anmeldeverfahren sowie die Anmeldefristen werden rechtzeitig auf der 
studiengangbezogenen Webseite gemäß § 6 Abs. 11 bekannt gegeben. Die Vergabe von Modul- 
oder Veranstaltungsplätzen erfolgt bei beschränkten Kapazitäten gemäß § 13 dieser 
Prüfungsordnung. 
 
§ 13 Zugang zu Wahlpflichtmodulen oder Lehrveranstaltungen mit begrenzten 
Teilnahmemöglichkeiten 
(1) Für Wahlpflichtmodule und Lehrveranstaltung können durch Fachbereichsratsbeschluss 
Zulassungszahlen festgesetzt werden, sofern dies zur Durchführung eines geordneten Lehr- und 
Studienbetriebs und zur Erreichung des Ausbildungsziels zwingend erforderlich ist. Jede 
festgesetzte Teilnehmerzahl wird in geeigneter Weise rechtzeitig vor Beginn des 
Wahlpflichtmoduls oder der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.  
 
(2) Bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung mit begrenzter Kapazität besteht 
kein Anspruch auf die Teilnahme, sofern das Studium mindestens eines anderen dazu alternativen 
Wahlpflichtmoduls oder einer anderen Lehrveranstaltung offen steht. 
 
(3) Übersteigt bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung die Zahl der 
Anmeldungen die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, ist eine Auswahl zu treffen.  
Die Auswahl wird durch Los getroffen. 
In jedem Fall ist sicherzustellen, dass im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten vorab Härtefälle, 
insbesondere solche i. S. von § 26 Abs. 1 und 2, (Prioritätsgruppe 1) und Studierende mit 
besonderem Interesse an der Teilnahme (Prioritätsgruppe 2) berücksichtigt werden. Ein 
besonderes Interesse liegt dabei insbesondere bei denjenigen Studierenden vor,  

• für die das Wahlpflichtmodul oder die Lehrveranstaltung aufgrund einer innerfachlichen 
Spezialisierung verpflichtend ist,  

• die in einem vorangegangenen Semester trotz Anmeldung keinen Platz erhalten haben, 
obwohl der Studienverlaufsplan das Wahlpflichtmodul oder die Lehrveranstaltung vorsah,  

• die ohne Erfolg an dem Wahlpflichtmodul oder der Lehrveranstaltung teilgenommen 
haben, wenn die nochmalige Teilnahme für die Wiederholungsprüfung zwingend ist.  

Genügen im Einzelfall die vorhandenen Plätze nicht zur Berücksichtigung der beiden 
Prioritätsgruppen, sind Studierende der Prioritätsgruppe 1 vorrangig zuzulassen, innerhalb der 
Gruppen entscheidet dann jeweils das Los.  
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§ 14 Studiengangübergreifende Modulverwendung 
Module, die sich in Angebot und Prüfungsregeln nach den Bestimmungen anderer 
Studienangebote richten („Importmodule“), sind vorgesehen. Nähere Angaben zu diesen 
Modulen sind in Anlage 3 zusammengefasst. 
 
§ 15 Studienleistungen 
Soweit dies in der Modulliste festgelegt ist, besteht für alle oder für bestimmte Veranstaltungen 
eines Moduls eine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen gilt nicht als 
Studienleistung, es wird ausschließlich die physische Präsenz überprüft. Die regelmäßige 
Anwesenheit ist in diesem Falle die Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung bzw. für 
die Vergabe von Leistungspunkten. Die Anwesenheit ist in geeigneter Weise festzustellen. 
Soweit eine Anwesenheitspflicht vorgesehen ist, beträgt die maximal zulässige Fehlzeit 20 %. 
Bei darüber hinausgehenden Fehlzeiten kann der Prüfungsausschuss in Härtefällen die 
Möglichkeit einräumen, dass das Versäumte auf begründeten Antrag zum Beispiel durch 
Nachholen bestimmter Leistungen kompensiert werden kann. 
 
III.  Prüfungsbezogene Bestimmungen 
§ 16 Prüfungsausschuss 
(1) Die Fachbereichsräte der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften (02) und 
Gesellschaftswissenschaften und Philosophie (03) bestellen den Prüfungsausschuss.. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören  

 1. drei Angehörige der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
 2 ein Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
 3 ein Mitglied der Gruppe der Studierenden an.  

Für jedes Mitglied soll ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden.  
 
(3) Die Amtszeit, den Vorsitz, die Beschlussfähigkeit und weitere Aspekte regelt § 16 
Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 17 Aufgaben des Prüfungsausschusses und der Prüfungsverwaltung 
Es gelten die Regelungen des § 17 Allgemeine Bestimmungen.  
 
§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
Es gelten die Regelungen des § 18 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
(1) Um den Mastergrad zu erlangen, müssen mindestens 48 LP, inklusive der Masterarbeit, im 
Studiengang M.A. „Europa: Integration und Globalisierung“ an der Philipps-Universität Marburg 
erbracht worden sein. 

(2) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 19 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 20 Modulliste, Importliste sowie Modulhandbuch 
(1) Die Module, die im Rahmen des Studiengangs zu absolvieren sind, sind in der Modulliste 
(Anlage 2) sowie in der Liste mit den Importmodulen (Anlage 3) zusammen gefasst. Die Art der 
Module, ihre Zuordnung auf die verschiedenen Bereiche des Studiengangs, Wahlmöglichkeiten 
zwischen Modulen und innerhalb von Modulen, die Voraussetzungen für die Teilnahme an den 
Modulen sowie die zu erwerbenden Leistungspunkte, die Prüfungsform, die Bewertung und die 
Kompetenzziele ergeben sich aus diesen Listen sowie aus § 6.  
 
(2) Das Angebot der Importmodule steht unter dem Vorbehalt, dass Änderungen der Module 
durch die anbietenden Lehreinheiten vorgenommen werden können (insbesondere z. B. durch 
Akkreditierungen). Hierzu ist keine Änderung dieser Prüfungsordnung notwendig. Derartige 
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Änderungen werden vom Prüfungsausschuss rechtzeitig auf der studiengangbezogenen Webseite 
bekannt gegeben. Außerdem kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass generell oder im 
Einzelfall auf begründeten Antrag weitere Module als Importmodule zugelassen werden, sofern 
der anbietende Fachbereich bzw. die anbietende Einrichtung dem zustimmt. 
 
(3) Weitergehende Informationen mit ausführlichen Modulbeschreibungen sowie das aktuelle 
Angebot der Importmodule werden in einem Modulhandbuch auf der Webseite des Studiengangs 
veröffentlicht.  
 
§ 21 Prüfungsleistungen 
Es gelten die Regelungen des § 21 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 22 Prüfungsformen 
(1) Schriftliche Prüfungen erfolgen in der Form von  

• Praktikumsberichten 
• Masterarbeiten 

 
(3) Weitere Prüfungsformen sind 

• Präsentationen 
• Referate 

 
(2) Die Dauer von Prüfungen soll bei mündlichen Prüfungen 20 bis 30 Minuten (pro Studierender 
bzw. pro Studierendem) betragen..  
 
(3) Die Dauer der einzelnen Prüfungen ist jeweils in der Modulliste festgelegt. 
 
(4) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 22 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 23 Masterarbeit  
(1) Die Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil des Studiengangs. Sie bildet 
ein eigenständiges Abschlussmodul. Die Masterarbeit ist in deutscher oder englischer Sprache 
anzufertigen. Auf Antrag mit Genehmigung durch den interdisziplinären Prüfungsausschuss und 
in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer kann die Masterarbeit auch in anderen Sprachen 
angefertigt werden.  
 
(2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die 
Fähigkeit nachweisen soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem 
Gegenstandsbereich der Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre oder Politikwissenschaft 
nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Der Umfang der Masterarbeit 
beträgt 18 Leistungspunkte. Die Masterarbeit soll bei Einzelarbeiten die Höchstzahl von 60 
Seiten nicht überschreiten. 
 
(3) Die Masterarbeit kann als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit angefertigt werden. In diesem 
Falle muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des 
einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar 
sein. 
 
(4) Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass mindestens 78 LP erworben wurden. Der 
„Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit“ ist mindestens 14 Tage vor dem gewünschten 
Anfangstermin ausgefüllt im wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungsamt abzugeben. 
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(5) Die Kandidatin bzw. der Kandidat schlägt eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie eine 
prüfungsberechtigte Person als Erstgutachterin oder Erstgutachter für die Masterarbeit vor. Die 
Betreuerin bzw. der Betreuer sowie die Erstgutachterin bzw. der Erstgutachter können identische 
Personen sein. Die Vorschläge begründen keinen Anspruch. Die Erstgutachterin oder der 
Erstgutachter muss vom Prüfungsausschuss für die Begutachtung von Masterarbeiten bestellt 
werden. Das Thema der Masterarbeit wird von der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter dem 
Prüfungsausschuss vorgelegt und vom Prüfungsausschuss vergeben. Findet die Kandidatin bzw. 
der Kandidat keine Betreuerin bzw. keinen Betreuer und keine Erstgutachterin bzw. keinen 
Erstgutachter, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Betreuerin bzw. 
den Betreuer und die Erstgutachterin bzw. den Erstgutachter und sorgt dafür, dass rechtzeitig ein 
Thema für die Masterarbeit ausgegeben wird. Für die Zweitgutachterin bzw. den Zweitgutachter 
besteht kein Vorschlagsrecht. 
 
(6) Die Masterarbeit muss innerhalb der Bearbeitungszeit von 14 Wochen angefertigt werden. 
Das Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet 
werden kann. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um höchstens 20% (z. B. wegen 
unvorhergesehener Probleme bei der Literatur- oder Datenbeschaffung) ist auf begründeten 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten möglich; sie führt nicht zur Vergabe zusätzlicher 
Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Themenausgabe; der Ausgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. Die Themenausgabe soll so rechtzeitig erfolgen, dass auch im Falle der 
Gewährung einer Verlängerung der Bearbeitungszeit keine Studienzeitverlängerung eintritt. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten Stelle 
in 3 gedruckten Exemplaren sowie in digitaler Form nach den Vorgaben des Prüfungsausschusses 
abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die 
Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die 
Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß 
§ 28 Abs. 2 bewertet. 
 
(8) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht mindestens 5 Punkte 
(„ausreichend“) gemäß § 28 Abs. 2; lautet; sie kann einmal wiederholt werden. Der 
Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von sechs 
Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues Thema erhält. Eine Rückgabe des 
Themas innerhalb der in Abs. 7 Satz 1 Allgemeine Bestimmungen genannten Frist ist nur 
zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der ersten Anfertigung der Masterarbeit von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist 
ausgeschlossen.  
 
(9) Ein Notenausgleich für eine nicht bestandene Masterarbeit ist nicht zulässig.  
 
(10) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 23 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 24 Prüfungstermine und Prüfungsanmeldung 
(1) Der Prüfungsausschuss gibt im Vorlesungsverzeichnis die Zeiträume der Prüfungen und der 
Wiederholungsprüfungen bekannt. Termine für Klausuren und andere Prüfungstermine, die für 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Moduls gleichermaßen gültig sind, werden ebenfalls 
im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. Individuell zu vereinbarende Prüfungstermine (wie 
z. B. Referate, Hausarbeiten) werden im Vorlesungsverzeichnis mit dem Hinweis „n. V.“ bekannt 
gegeben.  
 
(2) Prüfungen finden im Rahmen der jeweiligen Modulveranstaltungen oder im unmittelbaren 
Anschluss daran statt. Finden Prüfungen im Anschluss an Modulveranstaltungen statt, so sollen 
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sie i. d. R. in einem zwei- bis dreiwöchigen Prüfungszeitraum zum Ende der Vorlesungszeit oder 
zu Beginn bzw. zum Ende der nachfolgenden vorlesungsfreien Zeit angeboten werden. Klausuren 
sollen i. d. R. am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit stattfinden, an denen eine 
entsprechende Modulveranstaltung stattfindet. Die Prüferin oder der Prüfer soll die Anfertigung 
von Prüfungsarbeiten, wie z. B. Hausarbeiten auch für die vorlesungsfreie Zeit vorsehen. 
 
(3) Für die Wiederholung der Prüfungen ist der erste Wiederholungstermin so festzusetzen, dass 
bei erfolgreicher Teilnahme das fortlaufende Studium im folgenden Semester gewährleistet ist. 
 
(4) Zur Teilnahme an einer Prüfung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Der 
Prüfungsausschuss gibt die Fristen und die Form der Anmeldung spätestens 4 Wochen vor 
Beginn des Anmeldezeitraums in geeigneter Weise bekannt. Die Zulassung zur Prüfung ist zu 
versagen, wenn die Anmeldefrist nicht eingehalten wird oder wenn Zulassungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt sind.  
 
(5) Eine verbindliche Prüfungsanmeldung kann ohne die Angabe von Gründen zurückgezogen 
werden, sofern dies innerhalb der vom Prüfungsausschuss dafür festgelegten Frist erfolgt. Diese 
Fristen sowie die Form der Abmeldung wird gemeinsam mit den entsprechenden Regelungen zur 
Anmeldung bekannt gegeben. 
 
§ 25 Zeitliche Vorgaben zur Erbringung von Leistungen 
Es sind keine Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen vorgesehen. 
 
§ 26 Familienförderung und Nachteilsausgleich 
(1) In Veranstaltungen und Prüfungen ist Rücksicht zu nehmen auf Belastungen durch 
Schwangerschaft und die Erziehung von Kindern, durch die Betreuung von pflegebedürftigen 
Angehörigen sowie durch eine Behinderung oder chronische Erkrankung der oder des 
Studierenden. Die Art und Schwere der Belastung ist durch die oder den Studierenden rechtzeitig 
gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit geeigneten Unterlagen 
nachzuweisen. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag. Der 
Prüfungsausschuss kann in Krankheitsfällen ein amtsärztliches Attest verlangen. Die 
Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit ist zu 
ermöglichen. 
 
(2) Macht eine Studierende oder ein Studierender glaubhaft, dass sie oder er wegen einer 
Behinderung, einer chronischen Erkrankung, der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, 
einer Schwangerschaft oder der Erziehung von Kindern nicht in der Lage ist, die 
Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gleicht der 
Prüfungsausschuss durch entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der 
Bearbeitungszeit oder eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens, diesen Nachteil aus.  
 
(3) Sofern die Prüfungsordnung Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen gemäß § 25 
vorsieht, werden diese auf Antrag um die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der 
Elternzeit verlängert. Auf Antrag kann weiterhin auch eine angemessene Verlängerung der 
Fristen gewährt werden, wenn nachgewiesene Belastungen gemäß Abs. 1 vorliegen.  
 
§ 27 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat einen für sie oder ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 
Grund versäumt oder wenn sie oder er von einer Prüfung, zu der bereits angetreten wurde, ohne 
triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
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(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist eine ärztliche 
Bescheinigung, im Wiederholungsfall eine amtsärztliche Bescheinigung vorzulegen. Bei 
stationären Klinikaufenthalten wird von der Erfordernis eines amtsärztlichen Attests 
grundsätzlich abgesehen. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. 
 
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis von Prüfungsleistungen durch 
Täuschung oder nicht zugelassene Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2. Eine Kandidatin oder ein 
Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der jeweils 
prüfenden oder aufsichtführenden Person von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die Prüfung ebenfalls als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 
Abs. 2. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen, so dass der 
Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt. 
 
(4) Entscheidungen gemäß Abs. 1 bis 3 sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
§ 28 Leistungsbewertung und Notenbildung 
(1) Die Module Interdisziplinäres Forschungskolloquium und Internationales Praktikum werden 
abweichend von § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen nicht mit Punkten bewertet.  
 
(2) Die Gesamtbewertung der Masterprüfung in Punkten gemäß Spalte (a) der Tabelle in § 28 
Abs. 6 Allgemeine Bestimmungen errechnet sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Mittelwert der Modulbewertungen. Nicht mit Punkten bewertete (unbenotete) Module bleiben 
unberücksichtigt. 
 
(3) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 28 Allgemeine Bestimmungen.  
 
§ 29 Freiversuch 
Ein Freiversuch ist nicht vorgesehen. 
 
§ 30 Wiederholung von Prüfungen 
(1) Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden 
 
(2) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.  
 
(3) Ein einmaliger Wechsel eines endgültig nicht bestandenen Wahlpflichtmoduls ist zulässig. 
 
(4) Besteht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der mindestens 108 Leistungspunkte 
erworben hat, eine Prüfung zum Wiederholungstermin nicht, kann der Prüfungsausschuss dieser 
Kandidatin bzw. diesem Kandidaten auf Antrag jeweils eine außerordentliche Prüfung zu einem 
früheren Termin als dem folgenden regulären Prüfungstermin dieser Prüfung gewähren, in der die 
Leistungspunkte der entsprechenden Prüfung erworben werden können. Die Prüferin bzw. der 
Prüfer wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus dem Kreis der 
Prüferinnen und Prüfer des entsprechenden Moduls bestimmt. 
 
(5) § 23 Abs. 8 Satz 1 (Masterarbeit) sowie § 21 Abs. 3 Satz 3 Allgemeine Bestimmungen 
(ausgeglichene Modulteilprüfungen) bleiben unberührt. 
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§ 31 Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen 
(1) Der Prüfungsanspruch in dem Studiengang, für den die oder der Studierende eingeschrieben 
ist, geht insbesondere endgültig verloren, wenn 

1. eine Prüfung nach Ausschöpfen aller Wiederholungsversuche nicht bestanden ist, es sei 
denn, es handelt sich um eine Prüfung in einem Modul gemäß § 30 Abs. 3  

 
(2) Über das endgültige Nichtbestehen und den damit verbundenen Verlust des 
Prüfungsanspruchs wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen 
ist. 
 
§ 32 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 
Es gelten die Regelungen des § 32 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 33 Zeugnis 
Es gelten die Regelungen des § 33 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 34 Urkunde 
Es gelten die Regelungen des § 34 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 35 Diploma Supplement 
Es gelten die Regelungen des § 35 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 36 Transcript of Records und vollständiger Leistungsnachweis 
Es gelten die Regelungen des § 36 Allgemeine Bestimmungen. 
 
IV. Schlussbestimmungen 
§ 37 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
Es gelten die Regelungen des § 37 Allgemeine Bestimmungen. 
 
§ 38 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Philipps-
Universität Marburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den Studiengang Europa: 
Integration und Globalisierung mit dem Abschluss Master of Arts vom 14.06.2010 außer Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2011/2012 
aufnehmen.  
 
(3) Studierende, die das Studium vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung aufgenommen haben, können 
die Masterprüfung nach der Prüfungsordnung vom 14.06.2010 bis spätestens zum Sommersemester 2014 
ablegen. Der Prüfungsausschuss kann für diese Übergangszeit Regelungen erlassen, die einen freiwilligen 
Wechsel auf diese Prüfungsordnung begünstigen. Der Wechsel auf diese Prüfungsordnung ist schriftlich 
zu beantragen und unwiderruflich. 
 

Marburg, den  4.10.2011 

gez.. 

Prof. Dr. Paul Alpar 
Dekan des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften 
der Philipps-Universität Marburg 

 

Marburg, den  30.09.2011 

gez.. 

Prof. Dr. Christoph Demmerling 
Dekan des Fachbereichs  
Gesellschaftswissenschaften und Philosophie  
der Philipps-Universität Marburg  

 
In Kraft getreten am: 11.10.2011 

 
 



Anlage 1: Studienverlaufsplan  
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Anlage 2: Modulliste  
 
 
Modulbezeichnung 
Englischer Titel 

LP Verpflich-
tungsgrad 

Niveau-
stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von LP 

Interdisziplinäres 
Forschungskolloquium 
 
Interdisciplinary 
Research Seminar 

6 PF Basis Im studienbegleitenden Pflichtmodul Interdisziplinäres 
Forschungskolloquium werden u.a. allgemeine 
forschungsstrategische und -technische Fragen diskutiert, 
um Impulse und Hilfestellungen für die 
Konzeptualisierung und Umsetzung der studentischen 
Abschlussarbeiten zu geben. 

Keine. unbenotet  
 
Präsentation: 3 LP  
Koreferat im 
Kolloquium: 3 LP 
 

Internationales 
Praktikum 
 
International Internship 

12 PF Praxis Das internationale Praktikum soll die Studierenden mit 
möglichen späteren Beschäftigungsmöglichkeiten 
vertraut machen und ihnen gleichzeitig die Gelegenheit 
geben, erste Kontakte zu knüpfen. 

Keine. unbenotet 
 
schriftlicher 
Praktikumsbericht 
(Umfang 4-6 Seiten) 

Masterarbeit 
 
Master Thesis 

18 PF Abschluss Die Masterarbeit stellt eine eigenständige 
wissenschaftliche Leistung der Studierenden dar. 
Dadurch wenden sie bereits erworbene Kenntnisse der 
wissenschaftlichen Arbeit auf ein ausgewähltes Thema 
an. Dabei sollen sie selbständig Forschungsleistungen 
erbringen und diese schriftlich niederlegen. 

Mindestens 78 
Leistungspunkte in den 
Modulen des 
Masterstudiengangs 
Europa: Integration und 
Globalisierung 

Masterarbeit  



Anlage 3: Importmodule 

Für die Qualifizierung in den Bereichen der Einführungsmodule, Basismodule, Vertiefungsmodule und Ergänzungsmodule nutzen die Studierenden 
Angebote, die aus anderen Studiengängen importiert werden. Das untenstehende Angebot ist durch entsprechende Vereinbarungen sichergestellt. 
 
Die nachfolgend genannten Studienangebote können zur Zeit der Beschlussfassung über diese Prüfungsordnung gewählt werden. Für diese Module 
gelten gemäß § 21 Abs. 6 Allgemeine Bestimmungen die Angaben der Studien- und Prüfungsordnung, in deren Rahmen die Module angeboten 
werden (besonders bzgl. Qualifikationszielen, Voraussetzungen, Leistungspunkten sowie Prüfungsmodalitäten). Die Kombinationsmöglichkeiten 
der Module werden ggf. von der anbietenden Lehreinheit festgelegt. 
 
Der Katalog der wählbaren Studienangebote kann vom Prüfungsausschuss insbesondere dann geändert oder ergänzt werden, wenn sich das Angebot 
der Studiengänge der anbietenden Fachbereiche an der Philipps-Universität Marburg ändert. Derartige Änderungen werden vom Prüfungsausschuss 
auf der jeweiligen Studiengangswebseite veröffentlicht. Die Wahrnehmung der nachfolgend genannten Studienangebote kann im Einzelfall oder 
generell davon abhängig gemacht werden, dass zuvor eine Studienberatung wahrgenommen oder eine verbindliche Anmeldung vorgenommen wird. 
Im Falle von Kapazitätsbeschränkungen gelten die entsprechenden Regelungen der Prüfungsordnung. Im Übrigen wird keine Garantie dafür 
übernommen, dass das unten aufgelistete Angebot tatsächlich durchgeführt wird und wahrgenommen werden kann. 
 
Auf begründeten Antrag der oder des Studierenden ist es zulässig, über das reguläre Angebot hinaus im Einzelfall weitere Importmodule zu 
genehmigen; dies setzt voraus, dass auch der anbietende Fachbereich bzw. die anbietende Einrichtung dem zustimmt. 
 
Zum Zeitpunkt der letzten Beschlussfassung im Fachbereichsrat über die vorliegende StPO lag über folgende Module eine Vereinbarung vor:  
 
 
Verwendbar für Studienbereich Einführungsmodule LP 
Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang B.Sc. Volkswirtschaftslehre) 

Öffentliches Recht 6 

Politik (FB 03) 
(Studiengang B.A. Politikwissenschaft) 

Einführung in die Politikwissenschaft 6 

Verwendbar für Studienbereich Einführungsmodule  
Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse (6 LP) 

 



Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang B.Sc. Volkswirtschaftslehre) 

Einführung in die Volkswirtschaftslehre 3 

 Makroökonomie I  3 
Verwendbar für Studienbereich Basismodule   
Angebot aus Lehreinheit Modultitel  

Europäisches Recht 6 Rechtswissenschaften (FB 01) 
Völkerrecht 6 

Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang B.Sc. Volkswirtschaftslehre) 

International Economics 6 

Politik (FB 03) 
(Studiengang M.A. Politikwissenschaft) 

Europäische Integration 12 

Verwendbar für Studienbereich Basismodule 
Institutional Economics (6 LP) 

 

Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Theoretical Institutional Economics  6 
International Institutional Economics 6 
Law and Economics 6 
Applied Institutional Economics 6 
Public Economics 6 

Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang M.Sc. Economics and Institutions) 

Seminar on Institutional Economics 6 
Verwendbar für Studienbereich Vertiefungsmodule  
Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Politik (FB 03) 
(Studiengang M.A. Politikwissenschaft) 

Internationale Beziehungen und Internationale Politische Ökonomie 12 

Verwendbar für Studienbereich Vertiefungsmodule  
Economic Policy (12 LP) 

 

Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Economic Policy 6 
International Economic Policy 6 

Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang M.Sc. Economics and Institutions) 

Macroeconomic Policy 6 

 18 



 19 

Seminar on Economic Policy 6 
Monetary Economics 6 
Finance 6 

Verwendbar für Studienbereich Ergänzungsmodule 
Economics (12 LP) 

 

Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Theoretical Economics 6 
Empirical Economics 6 
Theoretical Institutional Economics  6 
International Institutional Economics 6 
Law and Economics 6 
Applied Institutional Economics 6 
Public Economics 6 
Seminar on Institutional Economics 6 
International Economic Policy 6 
Seminar on Economic Policy 6 
Finance 6 
Macroeconomic Policy 6 
Monetary Economics 6 
Accounting 6 

Wirtschaftswissenschaften (FB 02) 
(Studiengang M.Sc. Economics and Institutions) 

Seminar on Money, Accounting and Finance 6 
Verwendbar für Studienbereich Ergänzungsmodule 

Politikwissenschaft (12 LP) 
 

Angebot aus Lehreinheit Modultitel  
Politische Theorie und Ideengeschichte  12 
Politikwissenschaftliche Methoden  12 
Gesellschaftliche Strukturkonflikte und Politikfeldanalyse  12 
Demokratieprobleme und empirische Demokratieforschung  12 

Politik (FB 03) 
(Studiengang M.A. Politikwissenschaft) 

Geschlechterverhältnisse, Wohlfahrtsstaat und Zivilgesellschaft 12 



Anlage 4: Praktikumsordnung 
 
§ 1 Allgemeines 
Das Internationale Berufspraktikum dient dazu, die Studierenden an mögliche Berufs- und 
Tätigkeitsfelder heranzuführen und sie mit den Anforderungen der Praxis vertraut zu machen. 
Das Berufspraktikum soll den Praxisbezug des Studiums fördern und Orientierungshilfen für den 
Übergang vom Studium in die Berufstätigkeit schaffen. Das erfolgreiche Absolvieren des 
Praktikums inklusive eines Praktikumsberichtes wird mit 12 Leistungspunkten zertifiziert.  
 
§ 2 Praktikumsberatung 
Die Studierenden sind gehalten, sich in erster Linie selbst um einen Praktikumsplatz zu bemühen. 
Darüber hinaus steht für den Studiengang Europa: Integration und Globalisierung ein 
Praktikumsberater oder eine Praktikumsberaterin zur Verfügung. Der Tätigkeitsbereich umfasst 
in Zusammenarbeit mit den Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen die Pflege von 
Kontakten zu Praktikumsanbietern und die Akquise neuer Praktikumsplätze. Er oder sie berät die 
Studierenden bei der Auswahl möglicher und geeigneter Praktikumsplätze und sorgt für eine 
angemessene fachliche Vorbereitung, Vermittlung, Begleitung und Auswertung im Rahmen der 
verfügbaren Kapazitäten. Studierende haben zur Klärung der Anerkennung des Praktikumsplatzes 
immer die Praktikumsberatung zu besuchen.  In Zweifelsfällen entscheidet hierüber der 
Prüfungsausschuss. 
 
§ 3 Praktikumsstellen 
Praktikumsstellen werden, wenn sie einen sinnvollen Bezug zu Berufs- und Tätigkeitsfeldern für 
Absolventen und Absolventinnen des Studiengangs Europa: Integration und Globalisierung 
aufweisen, insbesondere bei folgenden Trägern anerkannt:  

• Europäische Institutionen (z.B. Europäische Kommission, Europäisches Parlament) 
• Internationale Organisationen (z.B. EU-Vertretungen, Botschaften) 
• Verbände, Parteien und Gewerkschaften 
• Europäische Öffentlichkeit/Zivilgesellschaft (z.B. Medien, Think Tanks) 
• Wirtschaftsunternehmen im Ausland 
• Wissenschaft (z.B. Universität, Forschungseinrichtungen). 

Bei den Praktikumstellen ist darauf zu achten, dass die Arbeitssprache nicht ausschließlich 
Deutsch ist.  
 
§ 4 Status der Studierenden im Praktikum 
Die Studierenden bleiben während der Zeit des Praktikums an der Philipps-Universität Marburg 
mit allen Rechten und Pflichten von ordentlichen Studierenden immatrikuliert. Der oder die 
Studierende ist kein Praktikant oder keine Praktikantin im Sinne des Berufsbildungsgesetzes. Die 
Studierenden sind an die Vorschriften ihrer Praktikumsstellen gebunden, insbesondere was die 
Unfallverhütungsvorschriften, die Arbeitszeitordnung sowie die Vorschriften über die 
Schweigepflicht betrifft (vgl. § 8). 
 
§ 5 Zeitpunkt und Dauer des Praktikums 
Es wird empfohlen, das Berufspraktikum im zweiten Studienjahr zu absolvieren. Das 
Berufspraktikum soll bei Vollzeitbeschäftigung (Blockpraktikum) eine Dauer von mindestens 8 
Wochen umfassen und möglichst ohne Unterbrechung abgeleistet werden. Eine Aufteilung in 
inhaltlich sinnvolle Blöcke ist möglich, wobei die einzelnen Abschnitte eine Mindestdauer von 
vier Wochen nicht unterschreiten sollten. 
In begründeten Ausnahmefällen können Langzeitpraktika durchgeführt werden. Diese erstrecken 
sich über einen längeren, aber unterbrochenen Zeitraum. Hierbei sollte die wöchentliche 
Arbeitszeit im Berufspraktikum nicht unter acht Stunden liegen; die Gesamtarbeitszeit während 



des Praktikums (inklusive Erstellung des Praktikumsberichts) muss mindestens 360 Stunden 
betragen.  
 
§ 6 Praktikumsnachweis 
Der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines Berufspraktikums wird von dem 
Praktikumsberater oder der Praktikumsberaterin aufgrund einer Arbeitsleistung gemäß §5 sowie 
eines schriftlichen Praktikumsberichts ausgestellt. 
 
§ 7 Praktikumsbericht 
Der Praktikumsbericht soll einen Umfang von 4-6 Seiten (exklusive Anlagen) haben; er besteht 
aus drei Teilen:  
(a) Der Praktikumsbescheinigung des Praktikumsanbieters. Nach Beendigung des Praktikums 
legen die Studierenden dem Praktikumsberater oder der Praktikumsberaterin eine Bescheinigung 
des Praktikumsanbieters über Zeitraum, Dauer und Inhalt des Praktikums vor. Diese Erklärung 
wird von dem Praktikanten oder der Praktikantin gegengezeichnet; 
(b) einer Kurzinformation, die Auskunft gibt über  

• Name und Tätigkeitsbereich der Praktikumsstelle 
• Dauer des Praktikums 
• eventuelle besondere Praktikumszeiträume 
• Vergütung/Nicht-Vergütung des Praktikums 
• Art der Vermittlung des Praktikums 
• Betreuung des Praktikums 
• weitere Verfügbarkeit des Praktikumsplatzes 
• Zahl der verfügbaren Praktikumsstellen beim Praktikumsanbieter 

und  
(c) dem Erfahrungsbericht des Praktikanten oder der Praktikantin.  
Der Erfahrungsbericht umfasst 

• eine Einordnung der Praktikumsstelle in den Kontext von europäischer Integration und 
Globalisierung 
• eine Darstellung von Organisation und Arbeitsweise der Praktikumsstelle 
• eine Beschreibung der Tätigkeit des Praktikanten oder der Praktikantin 
• eine kritische Würdigung des eigenen Praktikums unter Berücksichtigung der im 
bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
• die Erörterung des Nutzens des absolvierten Praktikums für das weitere Studium bzw. die 
Berufswahl. 

 
§ 8 Schweigepflicht 
Die Studierenden unterliegen der Schweigepflicht über dienstliche Belange nach den 
Anforderungen des Praktikumsgebers. Dem steht die Anfertigung von Berichten zu 
Studienzwecken nicht entgegen. Soweit die Berichte Tatbestände enthalten, die der 
Schweigepflicht unterliegen, darf eine Veröffentlichung nur mit Zustimmung der 
Praktikumsstelle erfolgen. 
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Anlage 5: Besondere Zugangsvoraussetzungen und Eignungsfeststellungsverfahren 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich  
(1) Zum Masterstudiengang „Europa: Integration und Globalisierung“ kann nur zugelassen 
werden, wer neben der allgemeinen Zugangsvoraussetzung des § 4 Abs. 1 der Masterordnung 
folgende besondere Zugangsvoraussetzungen erfüllt: Nachweis über Kenntnisse der englischen 
Sprache gemäß Sprachniveau B2 des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen des Europarates“. 

(2) Darüber hinaus müssen die Bewerberinnen und Bewerber die persönliche fachbezogene 
Eignung im Rahmen eines nach den folgenden Vorgaben durchzuführenden 
Eignungsfeststellungsverfahrens nachgewiesen haben.  

  
§ 2 Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren  
Der Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren ist auf dem von der Universität 
bereitgestellten Formular zu stellen. Dem Antrag sind in beglaubigter Kopie und ggf. mit 
beglaubigter Übersetzung beizufügen:  

a) der Nachweis über ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Fächer Volkswirtschaftslehre, 
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften oder einen mindestens gleichwertigen in- oder 
ausländischen Hochschulabschluss in dem ausreichende rechts-, wirtschafts- oder 
politikwissenschaftliche Kompetenzen vermittelt worden sind. 

Ausreichende Kompetenzen über grundlegende volkswirtschaftliche oder 
politikwissenschaftliche oder rechtswissenschaftliche Kenntnisse liegen vor, wenn der 
entsprechende Abschluss 

- mindestens 60 Leistungspunkte entweder in volkswirtschaftlichen oder 
politikwissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Fächern sowie den zugehörigen 
Hilfswissenschaften 

oder 
- mindestens 120 Leistungspunkte in volkswirtschaftlichen und politikwissenschaftliche 
und rechtswissenschaftlichen Fächern (in Kombination) beinhaltet. 

Zur Aufnahme des Masterstudiengangs wird ein mindestens mit „befriedigend“ (=8 Notenpunkte 
gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen) bewerteter Abschluss der Philipps-Universität 
Marburg bzw. ein vergleichbar bewerteter Abschluss an einer anderen in- oder ausländischen 
Hochschule benötigt. Dies gilt nicht für Studierende der Rechtswissenschaften. Diese müssen das 
1. Staatsexamen nur bestanden haben.  

Liegt die Gesamtnote des Abschlusses zum Bewerbungsschluss noch nicht vor, ist ein Nachweis 
der vorläufigen Gesamtnote aus den bis dahin erbrachten Leistungen gemäß § 4 Abs. 1 zu 
erbringen. 

b) der Nachweis über Kenntnisse in der englischen Sprache gemäß Sprachniveau B2 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates“ 

c) ein tabellarischer Lebenslauf im Umfang einer DIN-A 4-Seite  

d) ein Schreiben im Umfang von ca. einer DIN-A 4 Seite, in dem die Bewerberin oder der 
Bewerber seine fachbezogene Eignung darlegt, die sich auf persönlichen Einsatz, soziale 
Kompetenz und Teamfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, selbstreflexives Arbeiten, 
Praxiserfahrung im Bereich der Europäischen Integration und Globalisierung sowie 
fremdsprachliche Kompetenz bezieht 

e) Gegebenenfalls Nachweise zu den unter Buchst. d genannten Eignungsgründen  
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§ 3 Eignungsfeststellungskommission  
(1) Die Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens obliegt der von den Fachbereichsräten 
bestellten Eignungsfeststellungskommission.  

(2) Die Kommission setzt sich aus mindestens jeweils einer Professorin oder einem Professor des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften sowie des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
und Philosophie zusammen. 

(3) Die Eignungsfeststellungskommission berichtet den Fachbereichsräten der Fachbereiche nach 
Abschluss des Verfahrens über die Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung 
des Verfahrens. 

 
§ 4 Eignungsfeststellungsverfahren  
(1) Am Eignungsfeststellungsverfahren nimmt teil, wer einen Antrag nach Maßgabe des § 2 
gestellt hat. Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, nehmen nicht 
am Eignungsfeststellungsverfahren teil. 

(2) Die Feststellung der Eignung erfolgt aufgrund der folgenden Kriterien:  
a) Gesamtnote gemäß § 2 Buchst. a 

Für die Gesamtnote werden in folgender Weise Punkte vergeben:  
Bachelorstudium der Fächer Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft, oder einen 
mindestens gleichwertigen in- oder ausländischen Hochschulabschluss 
Note 1,0  bis 1,5 = 3 Punkte,  
Note 1,51 bis 2,5 = 2 Punkte,  
Note 2,51 bis 3,0 = 1 Punkte.  
 
Bestandenes erstes juristisches Staatsexamen = 3 Punkte. 

b) Bewertung der Unterlagen nach § 2 Buchst. d bis e auf persönliche fachbezogene Eignung: 
 0 bis 7 Punkte.  

aa) Jeweils ein Punkt wird vergeben für den Nachweis 
- von zwei weiteren europäischen Fremdsprachen gemäß Sprachniveau B2 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates“, 
- eines Auslandssemesters, 
- eines studiengangsrelevanten Praktikums von mindestens zwei Monaten Dauer,  
- einer studiengangsrelevanten Abschlussarbeit. 

bb) Drei Punkte werden vergeben für den Nachweis fundierter wirtschafts- oder 
sozialwissenschaftlicher Methodenkenntnisse im Umfang von 24 Leistungspunkten. 

 
c) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist eine Bewertung des Grades der Eignung von 
insgesamt mindestens 6 Punkten. Über die wesentlichen Kriterien, die zum Ergebnis der 
Bewertung führen, ist ein Kurzprotokoll zu erstellen.  

 
§ 5 Abschluss des Verfahrens 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden, erhalten von der Universität einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 
Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben hat. Erfolgt die Einschreibung nicht 
fristgerecht, wird der Zulassungsbescheid unwirksam.  

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber können sich noch zweimal für die Teilnahme am 
Eignungsfeststellungsverfahren bewerben. 
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